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Auslandsaufenthalt 

Es stellen sich folgende Fragen: 

o Wann ist ein günstiger Zeitpunkt? 

o Wie lange soll ich bleiben?  

o Inwieweit wird die Schullaufbahn beeinflusst? 
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Schullaufbahn 
Klassen 8              9               10   Qualifikationsphase 

  Klassenunterricht Klassenunterricht  -   

  WPF Profilierungskurse Grund- A 

  (Französisch, (Französisch, M und B 

  Chinesisch, Chinesisch, S  Leistungs- I 

  TIMP, Naturwissenschaften, A kurse T 

  Biologie und Chemie Philosophie, Theater (besondere  U 

  Gesellschaftswissenschaften) Informatik Bedingungen für R 

  
Wirtschaftswissen- 

schaften…) 
Prüfungsfächer) 

  

  1.HJ  | 2.HJ Q1 | Q2 | Q3 | Q4   

Auslandsaufenthalt X 
MSA 

X 
  

   

Auslandsaufenthalt / Orientierungsjahr X X 
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Laufbahn -Sprachen 

Klassen 5/6 7 8 9 10 Q1 Q2 Q3 Q4 

eine der Fremdsprachen 
durchgängig bis zum Abitur 

Englisch 1.Fremdsprache GK und LK 

Latein 2.Fremdsprache 
GK 

Latinum nach Q2 

LK  

4 Semester 

Französisch WPF  PK GK und LK 

Chinesisch WPF PK GK und LK 

Klassen 
Schnelllerner 

5 6/7 8 9 10 Q1 Q2 Q3 Q4 
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Schullaufbahn 
10. 

Klasse 
1.HJ 

10. 
Klasse 
2.HJ 

Q1 Q2 
Q3 
Q1 

Q4 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

A 
(mit R*) 

10.1. 10.2. Orientierungsjahr Q1 Q2 Q3 Q4 

B Ausland MSA Q1 Q2 Q3 Q4 

C 
ggf. mit R* 

10.1 Ausland 
Q1  

Probezeit  
10. Kl 

Q2 
 

10.Kl 

Q3 
  

Q1 

Q4 
 

Q2 

 
 

Q3 

 
 

Q4 

D 
ggf. mit R* 

Ausland 
Q1  

Probezeit  
10. Kl 

Q2 
 

10.Kl 

Q3 
  

Q1 

Q4 
 

Q2 

 
 

Q3 

 
 

Q4 

Marion Maack – September 2020 

*R Rücktritt in den folgenden Jahrgang 

 
5 



Fall A 

Auslandsaufenthalt im Orientierungsjahr 
 

• Die Kurswahl in Klasse 10 muss rechtskräftig und 
ernsthaft durchgeführt werden. 

• Die wiederholte Kurswahl erfolgt mit dem folgenden 
Jahrgang – online 

• Bei Auslandsaufenthalt im 2. Halbjahr: 
Zugang per Mail – keine ausführliche Beratung möglich 

  

    eigene Email-Adresse hinterlassen, Kontaktschüler 
benennen, Eigenverantwortung übernehmen 
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Rechtsvorschriften 

Fall B 
 

• (4) … Der mittlere Schulabschluss kann am Ende dieser Jahrgangsstufe 10  
erworben werden, wenn die Schülerinnen und Schüler spätestens zum 
Beginn des zweiten Schulhalbjahres zurückkehren; in diesem Fall 
werden die Noten des zweiten Halbjahres anstelle der Jahrgangsnoten 
zur Bildung des Gesamtergebnisses (§ 44) herangezogen.  

    Sek I- Verordnung vom 15. Mai 2014 (§9) 

 

Die MSA-Prüfungen werden absolviert und am Ende des 
Schuljahres ein MSA-Zeugnis erteilt.  
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Rechtsvorschriften 

Fall C und Fall D  
Dauert die Beurlaubung bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10, findet § 8 
Absatz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe  … Anwendung. 

   Sek I- Verordnung vom 15. Mai 2014 (§9) 

 

 Aufnahme  auf Probe in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe 
in der vor der Beurlaubung besuchten Schule  

 Am Ende des 1. Halbjahres der Jahrgangsstufe 11 entscheidet der 
Oberstufenausschuss, ob die Probezeit erfolgreich abgeschlossen ist.  

              Verordnung für die gymnasiale Oberstufe vom 2. August 2019 (§8) 

 

Marion Maack – September 2020 8 



Fall C und Fall D (VOGO) 

Die Probezeit ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind:  
 

 In zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache und Mathematik 
werden jeweils mindestens fünf Punkte erreicht, 

 in einem naturwissenschaftlichen Fach und einem Fach des 
Aufgabenfeldes II werden jeweils mindestens fünf Punkte erreicht, 

 in höchstens einem Leistungskursfach werden weniger als fünf Punkte 
erzielt und 

kein verpflichtend einzubringendes Fach wird mit null Punkten 
abgeschlossen oder bleibt ohne Bewertung. 
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Fall C und Fall D (VOGO) 

 

• Wer die Probezeit erfolgreich abgeschlossen hat, erwirbt einen dem 
mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschluss* und setzt seine 
Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe fort.  

 

• Bei nicht erfolgreich abgeschlossener Probezeit treten die Schülerinnen 
und Schüler in die Jahrgangsstufe 10 der besuchten Schule zurück; dieser 
wird nicht auf die maximal zulässigen Rücktritte angerechnet.  

 

* Kein MSA-Zeugnis – nur Vermerk auf Semester-Zeugnis 
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Fall C und Fall D (VOGO) 

 

• Prüfungsfach: Die Voraussetzungen für die Wahl eines in der 
Jahrgangsstufe 10 neu begonnenen Faches zum 
Abiturprüfungsfach sind erfüllt, wenn dieses Fach 
durchgehend auch im Ausland belegt wurde. 
(Informatik, Wirtschaft, DS und die Sprachen – nicht unterbrechen) 

 

• Auch für alle anderen Prüfungsfächer gilt, dass dieses Fach 
durchgehend in der Jahrgangsstufe 10 und während des 
gesamten Auslandsaufenthaltes belegt wurde. 
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Voraussetzungen für 
das Abitur 

• Der Übergang in die gymnasiale Oberstufe ist  möglich, wenn der 
MSA bzw. das Probehalbjahr erfolgreich absolviert wurden. 

• Ein Fach, das in der Qualifikationsphase Prüfungsfach werden soll, 
muss in Klasse 10 belegt werden. 

Leistungskurse (1.und 2.Prüfungsfach) 

3. und 4. Prüfungsfach    (3. LK möglich) 

• Ein künstlerisches Fach muss in der Qualifikationsphase belegt 
werden, diese Note ist für die Abiturnote relevant. 
(Besonderheit: Theater) 

• Eine Sprache darf nicht unterbrochen werden. 
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Weiterhin bedenken: 
Fall B, Fall C und Fall D 
Termine in Klasse 10:  

• August bis Dezember 
Beratung zur MSA-Prüfung 

Anträge zur Präsentationsprüfung 

• Februar/März  
Beratung zur Kurswahl 

Online-Kurswahl (für Auslandsschüler Zugang per Mail – ggf. 
jedoch ohne Beratungsmöglichkeit) 

 
eigene E-Mail-Adresse hinterlassen, Kontaktschüler benennen, 
Eigenverantwortung übernehmen 
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Antragstellung 

 formloser Antrag  

(Musterschreiben siehe 
Homepage) 

• an den Schulleiter, 
z. Hd. Frau Maack 

• mit Angabe des 
Beurlaubungsgrundes  

• des Zeitraumes 

• einer Bescheinigung der 
Organisation bzw.  der 
aufnehmenden Schule 
(ggf. nachreichen) 
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10. Kl. 
1.Hj. 

10.Kl. 
2.Hj. 

Q1 Q2 
Antrag 

(etwa ½ Jahr 
vorher) 

A 
(mit R) 

10.1. 10.2. Orientierungsjahr 

nach den 
Winterferien in der 

10. Klasse 

B 
im 

Ausland MSA 
zum Halbjahr der 9. 

Klasse 

C 10.1 
im 

Ausland 

zum 
Schuljahresende 

der 9. Klasse 

D 
im 

Ausland 
im 

Ausland 

zum Halbjahr der 
9.Klasse 
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Quellen und Hinweise 

Rechtsgrundlagen 
 

o http://gesetze.berlin.de 

 

• Sek I-VO  vom 15. Mai 2014 
§ 9 Aufnahme nach Besuch einer Schule im Ausland, Absatz 4 

• VO-GO (Gymnasiale Oberstufen VO vom 2. August 2019 
§ 8 Auslandsaufenthalt 

• AV Schulpflicht 
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